
1 von 3 

ALLES MÖGLICH 
 
Der kleine OHRIGINELL 
Event-Ratgeber von A-Z 
 
Dieser Ratgeber enthält viele nützliche Tipps rund um Ihre Veranstaltung. Woran 
habe ich vielleicht noch nicht gedacht. Genau bei dieser Frage soll sie unser 
kleines „Mach Mal“ auch lustiges Event-Alpabet unterstützen. Von A wie Ankunft bis 
Z wie Zulassungen. 
 
 

Ankunft 
Rechnen Sie die erwarteten Personenströme zu Beginn und Ende Ihrer Veranstaltung 
ein. 
 

Brandsicherheit 
Beachten Sie bitte, dass alle verarbeiteten Materialien mindestens schwer 
entflammbar sind. 
 

Catering 
Denken Sie bitte nicht nur an Ihre Gäste, sondern auch an das technische Personal. 
 

Dekoration 
Oft ist die Dekoration ein Gestaltungsfaktor, welcher bei der technischen Planung 
eine Rolle spielt. 
 

Einflugschneise 
Bitte bedenken Sie bei Outdooreffekten die Anmeldung bei der Flugsicherheit. 
 

Fluchtwege 
Achten Sie bei der Raumplanung bitte auf ausreichende "freie" Fluchtwege. 
 

GEMA Gebühren  
Als Veranstalter bei öffentlichen Veranstaltungen sind Sie verpflichtet GEMA-
Gebühren zu zahlen.  
LINK-TIPP: http://www.gema.de 
 

Hausordnung 
Oft besteht zu den geltenden Gesetzen zusätzlich noch eine Hausordnung, welche 
Sie zum Beispiel bei einer Ortsbesichtigung anfordern sollten. 
 

Immissionsgesetz (BimSchG) 
Hierbei handelt es sich um die Lärmbelastung, die durch Ihre Veranstaltung entsteht 
und die Anwohner stören könnte. Dies sollten Sie immer mit einplanen. 
LINK-TIPP: http://www.umwelt-online.de/recht 
 

Jugendschutzgesetz (JuschG) 
Bitte denken Sie bei jugendlichen Künstlern an die vorgeschriebenen Arbeitszeiten. 
LINK-TIPP: http://www.steuernetz.de 
 

Kommunikation 
Ein oft unterschätzter Faktor der unter Umständen entscheiden kann, ob Ihre 
Veranstaltung zum Erfolg wird. 
 

http://www.gema.de/
http://www.gema.de/
http://www.umwelt-online.de/recht/luft/bimschg/bim_ges.htm
http://www.steuernetz.de/gesetze/jarbschg/19980126/index.html
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Luft 
Bereiten Sie Ihren Gästen eine angenehme Luft in Form einer Klimatisierung oder 
einer guten Belüftungsanlage. Dies ist auch ein Punkt, der bei einer 
Ortsbesichtigung von großer Wichtigkeit ist. 
LINK-TIPP: http://www.landesregierung-sh.de 
 

Montage 
Zum Glück müssen Sie nicht an alles denken. 
 

Nutzungsänderung  
Hier möchten wir ein kleines Beispiel anführen: "Eine leer stehende Lagerhalle ist 
nicht automatisch ein adäquater Veranstaltungsort." 
 

Ordnungsamt  
Viele Angelegenheiten Ihrer Veranstaltung müssen hier angemeldet und genehmigt 
werden. 
 

Parkplatzsituation 
Bitte planen Sie ausreichend Parkplätze Ihrer anreisenden Gäste ein. 
 

Qualität 
Gott Sei Dank, dass Sie sich über diesen Punkt keine Gedanken machen müssen. 
Unsere Geräte werden kontinuierlich gepflegt und gewartet, womit wir eine 
Qualitätssicherung garantieren können. 
 

Reinigung 
Achten Sie darauf, dass in vielen Veranstaltungsverträgen im Kleingedruckten eine 
Endreinigung der Räumlichkeiten berechnet wird. 
 

Sicherheit 
Unterschätzen Sie diesen Bereich nicht und planen Sie ein angemessenes 
Kostenbudget ein. Hierzu möchten wir Ihnen einige Beispiele nennen: Sanitäter, 
Security, Feuerwehr und Einhaltung der Sicherheitsstandards bei der Planung. 
 

Toiletten 
Denken Sie in ausreichendem Maße an die "Bedürfnisse" Ihrer Gäste. 
 

Unterkunft 
Falls einige Gäste von außerhalb anreisen, klären Sie bitte, ob diese eine 
Übernachtungsmöglichkeit benötigen. 
 

Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) 
Verordnung über den Betrieb von Versammlungsstätten (Def.). Räumlichkeiten ab 
100 Personen fallen unter dieses Gesetz. 
LINK-TIPP: http://www.landesregierung-sh.de 
 

Wetter 
Dies ist ein Punkt, wo wir eigentlich immer nur hoffen können, dennoch sollten Sie 
das schlechte Wetter nicht ganz verdrängen. Aus diesem Grund sollten Sie bei 
"schlechtem Wetter" an ein Ausweichprogramm denken? 
 

X 
Der Buchstabe X wird oft mit X-beliebig in Verbindung gebracht, für Sie allerdings 
heißt es, dass Sie sich um einen Punkt weniger Gedanken machen müssen. 

http://www.landesregierung-sh.de/landesrecht/2130-2-9fr.htm
http://www.landesregierung-sh.de/landesrecht/2130-2-9fr.htm
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Y 
Der Buchstabe Y ist der kleine Bruder von dem Buchstaben X 
 

Zulassungen 
Die verschiedensten Bauten müssen in Deutschland vom TÜV abgenommen werden, 
dies ist nur ein kleiner Bereich der die Zulassungen betrifft. 
 
 
 
 
 


